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Zitat von Volker_D

In Fall 2 glaube ich, dass dir entweder wichtige Information nicht vorliegen oder du uns
nicht alle Informationen weitergegeben hast.

Inwiefern?
Kollegin durfte antanzen nachdem sie dreimal via Krankmeldung gefehlt hat und sollte darlegen
was sie hatte.

Karl-Dieter:
Aber nur wenn man zum Zeitpunkt der Wahl schon an der Schule war und nicht immer die
gleichen zur Wahl stehen.

Wossen, inwiefern lässt sich das schwer beantworten? Schüler verpasst Lehrer unvermittelt und
ohne Vorwarnung eine Schelle. Kollege meldet sich daraufhin krank. Schulleiter macht: Nichts.
Keinerlei Ordnungs- oder Erziehungsmaßnahme wird eingeleitet.
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